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Arbeitsrecht 
 

 Zusätzliche Urlaubstage nach Vollen-

dung des 58. Lebensjahres 
 

Gewährt ein Arbeitgeber älteren Arbeit-

nehmern jährlich mehr Urlaubstage als den 
jüngeren, kann diese unterschiedliche Be-

handlung wegen des Alters unter dem Ge-

sichtspunkt des Schutzes älterer Beschäftig-
ter nach § 10 Satz 3 Nr. 1 AGG zulässig 

sein. Bei der Prüfung, ob eine solche vom 

Arbeitgeber freiwillig begründete Urlaubs-
regelung dem Schutz älterer Beschäftigter 

dient und geeignet, erforderlich und ange-

messen im Sinne von § 10 Satz 2 AGG ist, 
steht dem Arbeitgeber eine auf die konkrete 

Situation in seinem Unternehmen bezogene 

Einschätzungsprärogative zu. 
Die nicht tarifgebundene Beklagte stellt 

Schuhe her. Sie gewährt ihren in der 

Schuhproduktion tätigen Arbeitnehmern 
nach Vollendung des 58. Lebensjahres jähr-

lich 36 Arbeitstage Erholungsurlaub und 

damit zwei Urlaubstage mehr als den jünge-
ren Arbeitnehmern. Die 1960 geborene 

Klägerin hat gemeint, die Urlaubsregelung 

sei altersdiskriminierend. Die Beklagte habe 
deshalb auch ihr jährlich 36 Urlaubstage zu 

gewähren. 

Die Vorinstanzen haben den hierauf gerich-
teten Feststellungsantrag der Klägerin ab-

gewiesen. 

Die Revision der Klägerin hatte vor dem 
Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts 

keinen Erfolg. Die Beklagte hat mit ihrer 

Einschätzung, die in ihrem Produktionsbe-
trieb bei der Fertigung von Schuhen körper-

lich ermüdende und schwere Arbeit leisten-

den Arbeitnehmer bedürften nach Vollen-
dung ihres 58. Lebensjahres längerer Erho-

lungszeiten als jüngere Arbeitnehmer, ihren 

Gestaltungs- und Ermessensspielraum nicht 
überschritten. Dies gilt auch für ihre An-

nahme, zwei weitere Urlaubstage seien auf-

grund des erhöhten Erholungsbedürfnisses 
angemessen, zumal auch der Manteltarif-

vertrag der Schuhindustrie vom 23. April 

1997, der mangels Tarifbindung der Partei-
en keine Anwendung fand, zwei zusätzliche 
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Urlaubstage ab dem 58. Lebensjahr vorsah. 
[Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21. Oktober 2014 - 9 
AZR 956/12 - Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Rhein-
land-Pfalz, Urteil vom 7. September 2012 - 6 Sa 709/11 
- Der Neunte Senat hat in sechs weiteren Parallelverfah-
ren die Revisionen der Klägerinnen und Kläger eben-
falls zurückgewiesen.] 
 

 
 Betriebsrentenanpassung - Wahrung 

der Rügefrist nach § 16 BetrAVG 

 
Nach § 16 Abs. 1 BetrAVG hat der Arbeit-

geber alle drei Jahre eine Anpassung der 

laufenden Leistungen der betrieblichen Al-
tersversorgung zu prüfen und hierüber nach 

billigem Ermessen zu entscheiden; dabei 

sind insbesondere die Belange des Versor-
gungsempfängers und die wirtschaftliche 

Lage des Arbeitgebers zu berücksichtigen. 

Hält der Versorgungsberechtigte die Anpas-
sungsentscheidung des Arbeitgebers für un-

richtig, muss er dies vor dem nächsten An-

passungsstichtag dem Arbeitgeber gegen-
über wenigstens außergerichtlich geltend 

machen. Eine Klage, die zwar innerhalb die-

ser Frist bei Gericht eingeht, dem Arbeitge-
ber aber erst danach zugestellt wird, wahrt 

die Frist nicht. § 16 BetrAVG fordert einen 

tatsächlichen Zugang der Rüge beim Ar-
beitgeber innerhalb der Rügefrist. 

Der Kläger bezieht seit 1993 eine Betriebs-

rente. Die Beklagte passte die Betriebsrente 
des Klägers zum Anpassungsstichtag 1. Juli 

2008 unter Berufung auf die reallohnbezo-

gene Obergrenze auf monatlich 1.452,83 
Euro an. Mit der per Telefax am 27. Juni 

2011 sowie im Original am 28. Juni 2011 

beim Arbeitsgericht eingegangenen und der 
Beklagten am 6. Juli 2011 zugestellten Kla-

ge hat der Kläger die Anpassungsentschei-

dung der Beklagten angegriffen und die 

Zahlung einer höheren Betriebsrente ver-

langt. Die Vorinstanzen haben der Klage 
stattgegeben. 

Die Revision der Beklagten hatte vor dem 
Dritten Senat des Bundesarbeitsgerichts Er-

folg. Der Kläger kann nicht verlangen, dass 

die Beklagte an ihn ab dem 1. Juli 2008 eine 
höhere Betriebsrente zahlt, da er die von 

der Beklagten zu diesem Anpassungsstich-

tag getroffene Anpassungsentscheidung 
nicht fristgerecht bis zum 30. Juni 2011 ge-

rügt hat. Zwar ist die auf Zahlung einer hö-

heren Betriebsrente gerichtete Klage vor 
Ablauf der Rügefrist beim Arbeitsgericht 

eingegangen. Sie wurde der Beklagten je-

doch erst danach und damit verspätet zuge-
stellt. Aus § 167 ZPO folgt nichts anderes. 

Die Auslegung von § 16 BetrAVG ergibt, 

dass die Rüge einer unzutreffenden Anpas-
sungsentscheidung dem Arbeitgeber bis 

zum Ablauf des Tages zugegangen sein 

muss, der dem folgenden Anpassungsstich-
tag vorangeht. Der Arbeitgeber muss, um 

seine wirtschaftliche Lage zuverlässig beur-

teilen zu können, bereits am jeweils aktuel-
len Anpassungsstichtag wissen, ob und in 

wie vielen Fällen eine vorangegangene An-

passungsentscheidung gerügt wurde. [Bun-

desarbeitsgericht, Urteil vom 21. Oktober 2014 - 3 AZR 
690/12 - Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 4. April 2012 - 23 Sa 2228/11 
- Der Dritte Senat hat in drei weiteren Parallelverfahren 
die Klagen ebenfalls abgewiesen.] 
 

 
 Leistungsbeurteilung im Zeugnis 

 

Bescheinigt der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer im Zeugnis unter Verwendung der 

Zufriedenheitsskala, die ihm übertragenen 

Aufgaben „zur vollen Zufriedenheit“ erfüllt 
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zu haben, erteilt er in Anlehnung an das 

Schulnotensystem die Note „befriedigend“. 
Beansprucht der Arbeitnehmer eine bessere 

Schlussbeurteilung, muss er im Zeugnis-
rechtsstreit entsprechende Leistungen vor-

tragen und gegebenenfalls beweisen. Dies 

gilt grundsätzlich auch dann, wenn in der 
einschlägigen Branche überwiegend gute 

(„stets zur vollen Zufriedenheit“) oder sehr 

gute („stets zur vollsten Zufriedenheit“) 
Endnoten vergeben werden. 

Die Klägerin war vom 1. Juli 2010 bis zum 

30. Juni 2011 in der Zahnarztpraxis der Be-
klagten im Empfangsbereich und als Büro-

fachkraft beschäftigt. Zu ihren Aufgaben 

gehörten u.a. die Praxisorganisation, Be-
treuung der Patienten, Terminvergabe, Füh-

rung und Verwaltung der Patientenkartei, 

Ausfertigung von Rechnungen und Aufstel-
lung der Dienst- und Urlaubspläne. Darüber 

hinaus half die Klägerin bei der Erstellung 

des Praxisqualitätsmanagements. Die Be-
klagte erteilte ihr nach der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses ein Arbeitszeugnis. Die 

Parteien streiten noch darüber, ob die Leis-
tungen der Klägerin mit „zur vollen Zufrie-

denheit“ oder mit „stets zur vollen Zufrie-

denheit“ zu bewerten sind. Die Vorinstan-
zen haben der Klage stattgegeben und an-

genommen, die Beklagte habe nicht darge-

legt, dass die von der Klägerin beanspruchte 
Beurteilung nicht zutreffend sei. 

Die Revision der Beklagten hatte vor dem 

Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts 
Erfolg. Die vom Landesarbeitsgericht zur 

Ermittlung einer durchschnittlichen Bewer-

tung herangezogenen Studien, nach denen 
fast 90 % der untersuchten Zeugnisse die 

Schlussnoten „gut“ oder „sehr gut“ auf-

weisen sollen, führen nicht zu einer anderen 

Verteilung der Darlegungs- und Beweislast. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts kommt es für die Verteilung 

der Darlegungs- und Beweislast nicht auf 
die in der Praxis am häufigsten vergebenen 

Noten an. Ansatzpunkt ist die Note „befrie-

digend“ als mittlere Note der Zufrieden-
heitsskala. Begehrt der Arbeitnehmer eine 

Benotung im oberen Bereich der Skala, 

muss er darlegen, dass er den Anforderun-
gen gut oder sehr gut gerecht geworden ist. 

Im Übrigen lassen sich den Studien Tatsa-

chen, die den Schluss darauf zulassen, dass 
neun von zehn Arbeitnehmern gute oder 

sehr gute Leistungen erbringen, nicht ent-

nehmen. Damit kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass auch Gefälligkeitszeugnisse in 

die Untersuchungen eingegangen sind, die 

dem Wahrheitsgebot des Zeugnisrechts 
nicht entsprechen. Der Zeugnisanspruch 

nach § 109 Abs. 1 Satz 3 GewO richtet sich 

auf ein inhaltlich „wahres“ Zeugnis. Das 
umfasst auch die Schlussnote. Ein Zeugnis 

muss auch nur im Rahmen der Wahrheit 

wohlwollend sein. 
Der Neunte Senat hat die Sache an das Lan-

desarbeitsgericht zurückverwiesen. Dieses 

wird als Tatsacheninstanz zu prüfen haben, 
ob die von der Klägerin vorgetragenen Leis-

tungen eine Beurteilung im oberen Bereich 

der Zufriedenheitsskala rechtfertigen und ob 
die Beklag-te hiergegen beachtliche Ein-

wände vorbringt. [Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 

18. November 2014 - 9 AZR 584/13 - Vorinstanz: Lan-
desarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 21. 
März 2013 - 18 Sa 2133/12 -] 
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 Frage nach der Gewerkschaftszuge-

hörigkeit 
 

Die Aufforderung eines Arbeitgebers an die 
in seinem Unternehmen beschäftigten Ar-

beitnehmer zu erklären, ob sie einer be-

stimmten Gewerkschaft angehören, kann 
die Koalitionsbetätigungsfreiheit der betrof-

fenen Gewerkschaft unzulässig einschrän-

ken. 
Die Klägerin - die Gewerkschaft Deutscher 

Lokomotivführer (GDL) - ist Mitglied der dbb 

tarifunion. Die beklagte Arbeitgeberin ge-
hört dem Kommunalen Arbeitgeberverband 

Bayern e.V. (KAV Bayern) an. Dieser schloss 

im Jahr 2006 mit ver.di und der dbb tarif-
union jeweils einen gleichlautenden „Tarif-

vertrag Nahverkehrsbetriebe Bayern“. Nach 

deren Kündigungen und zunächst gemein-
sam geführten Verhandlungen erzielte 

ver.di mit dem KAV Bayern am 20. August 

2010 eine Einigung. Die dbb tarifunion er-
klärte die Verhandlungen am 25. August 

2010 für gescheitert und kündigte die 

Durchführung einer Urabstimmung über 
Streikmaßnahmen an. Mit Schreiben vom 

selben Tag forderte die Arbeitgeberin die in 

ihrem Unternehmen beschäftigten Arbeit-
nehmer auf, unter Angabe von Name und 

Personalnummer mitzuteilen, ob man Mit-

glied in der GDL ist oder nicht. 
Die GDL hat von der Arbeitgeberin verlangt, 

es zu unterlassen, die in ihrem Unterneh-

men beschäftigten Arbeitnehmer nach einer 
Mitgliedschaft in der GDL zu befragen. Eine 

solche Frage verletze ihre durch Art. 9 Abs. 

3 GG geschützte Koalitionsfreiheit und sei 
generell unzulässig. Das Arbeitsgericht hat 

dem Antrag stattgegeben, das Landesar-

beitsgericht hat ihm mit Einschränkungen 

entsprochen. Der Erste Senat des Bundesar-

beitsgerichts hat den Antrag insgesamt ab-
gewiesen. 

Zwar beeinträchtigt die Fragebogenaktion 
die kollektive Koalitionsfreiheit der GDL. Art. 

9 Abs. 3 GG schützt als koalitionsmäßige 

Betätigung den Abschluss von Tarifverträ-
gen und hierauf gerichtete Arbeitskampf-

maßnahmen. Die geforderte Auskunft ver-

schafft der Arbeitgeberin genaue Kenntnis 
vom Umfang und Verteilung des Mitglie-

derbestands der GDL in ihrem Betrieb. Sie 

zielt nach Art und Weise der Befragung 
während einer laufenden Tarifauseinander-

setzung mit Streikandrohung darauf ab, den 

Verhandlungsdruck der GDL unter Zuhilfe-
nahme ihrer Mitglieder zu unterlaufen. Das 

von der Arbeitgeberin vorgebrachte Interes-

se, die mit ver.di erzielte Tarifeinigung um-
zusetzen, rechtfertigt eine solche Befragung 

nicht. 

Gleichwohl hatte der nicht auf den vorste-
henden Sachverhalt beschränkte, sondern 

alle denkbaren Fallgestaltungen umfassende 

Unterlassungsantrag der GDL aus 
deliktsrechtlichen Gründen keinen Erfolg. 

Der Senat hatte daher nicht darüber zu be-

finden, ob in einem sogenannten tarifplura-
len Betrieb grundsätzlich ein Fragerecht des 

Arbeitgebers nach der Gewerkschaftszuge-

hörigkeit besteht oder nicht. Die weiteren 
Unterlassungsanträge der GDL waren aus 

verfahrensrechtlichen Gründen abzuweisen. 
[Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. November 2014 - 
1 AZR 257/13 - Vorinstanz: Hessisches Landesarbeitsge-
richt, Urteil vom 7. November 2012 - 12 Sa 654/11 -] 
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 Mindestentgelt in der Pflegebranche 

 
Das Mindestentgelt nach § 2 der Verord-

nung über zwingende Arbeitsbedingungen 
für die Pflegebranche (PflegeArbbV) vom 

15. Juli 2010 ist nicht nur für Vollarbeit, 

sondern auch für Arbeitsbereitschaft und 
Bereitschaftsdienst zu zahlen. 

Die 1954 geborene Klägerin war bei der Be-

klagten, die einen privaten Pflegedienst be-
treibt, als Pflegehelferin gegen ein Brutto-

monatsentgelt von 1.685,85 Euro beschäf-

tigt. Zu ihren Aufgaben gehörte ua. die 
Pflege und Betreuung von zwei Schwestern 

einer Katholischen Schwesternschaft, die 

beide an Demenz leiden und an den Roll-
stuhl gebunden sind. Neben den eigentli-

chen Pflegeleistungen oblagen der Klägerin 

auch Tätigkeiten im Bereich der hauswirt-
schaftlichen Versorgung der Schwestern 

(wie zB Zubereiten von Frühstück und 

Abendessen, Wechseln und Waschen von 
Wäsche). Die Klägerin arbeitete in zweiwö-

chigen Rund-um-die-Uhr-Diensten, während 

derer sie verpflichtet war, an der Pflegestelle 
anwesend zu sein. Sie bewohnte in den Ar-

beitsphasen im Haus der Schwesternschaft 

ein Zimmer in unmittelbarer Nähe zu den zu 
betreuenden Schwestern. Diese nahmen 

täglich von 11:45 bis 12:45 Uhr am gemein-

samen Mittagessen der Schwesternschaft 
und von 17:50 bis 18:50 Uhr am Gottes-

dienst teil. Mit ihrer Klage hat sie für die 

Monate August bis Oktober 2010 die Nach-
zahlung von insgesamt 2.198,59 Euro brut-

to begehrt und geltend gemacht, das Min-

destentgelt von - damals - 8,50 Euro je 
Stunde nach § 2 Abs. 1 PflegeArbbV sei für 

jede Form der Arbeit zu zahlen. Die Beklag-

te hat eingewendet, die Klägerin habe nicht 

24 Stunden am Tag gearbeitet. Das Min-

destentgelt nach der PflegeArbbV sei nicht 
für Bereitschaftsdienst zu zahlen. Für diesen 

könne arbeitsvertraglich eine geringere Ver-
gütung vereinbart werden. 

Das Arbeitsgericht hat die Klage überwie-

gend abgewiesen. Auf die Berufung der 
Klägerin hat das Landesarbeitsgericht der 

Klage auf der Basis von 22 mit dem Min-

destentgelt zu vergütenden Stunden je Ar-
beitstag im Rund-um-die-Uhr-Dienst statt-

gegeben. Die Zeiten des Mittagessens und 

der Teilnahme am Gottesdienst hat das 
Landesarbeitsgericht als nicht zu vergütende 

Pausen gewertet. Die Revision der Beklagten 

blieb vor dem Fünften Senat des Bundesar-
beitsgerichts erfolglos. Das Mindestentgelt 

nach § 2 PflegeArbbV ist „je Stunde“ fest-

gelegt und knüpft damit an die vergütungs-
pflichtige Arbeitszeit an. Dazu gehören 

nicht nur die Vollarbeit, sondern auch die 

Arbeitsbereitschaft und der Bereitschafts-
dienst. Während beider muss sich der Ar-

beitnehmer an einem vom Arbeitgeber be-

stimmten Ort bereithalten, um im Bedarfs-
falle unverzüglich die Arbeit aufzunehmen. 

Zwar kann dafür ein geringeres Entgelt als 

für Vollarbeit bestimmt werden. Von dieser 
Möglichkeit hat der Verordnungsgeber im 

Bereich der Pflege aber keinen Gebrauch 

gemacht. Deshalb sind arbeitsvertragliche 
Vereinbarungen, die für Bereitschaftsdienst 

in der Pflege ein geringeres als das Mindest-

entgelt nach § 2 PflegeArbbV vorsehen, 
unwirksam. [Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. 

November 2014 - 5 AZR 1101/12 - Vorinstanz: Landes-
arbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 28. No-
vember 2012 - 4 Sa 48/12 -] 
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 Verwirkung eines Schmerzensgeldan-

spruchs bei Mobbing 
 

Der Schmerzensgeldanspruch wegen Mob-
bings (§§ 823 Abs. 1, 253 Abs. 2 BGB iVm. 

Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG) kann zwar ver-

wirken, dafür genügen jedoch ein bloßes 
„Zuwarten“ oder die Untätigkeit des An-

spruchstellers nicht. 

Der Kläger macht gegen seinen früheren 
Vorgesetzten einen Schmerzensgeldan-

spruch wegen Verletzung der Gesundheit 

und des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in 
Höhe von mindestens 10.000 Euro geltend. 

Er stützt sich dabei auf Vorfälle in den Jah-

ren 2006 bis 2008, die er als Isolierung, 
Herabwürdigung und Schikane wertet. Der 

letzte Vorgang soll am 8. Februar 2008 

stattgefunden haben. Der Kläger war 2007 
an 52 Tagen, 2008 an 216 Tagen und 2009 

durchgängig bis August arbeitsunfähig, un-

ter anderem wegen Depression. Die Klage 
ging Ende Dezember 2010 bei Gericht ein. 

Das Landesarbeitsgericht hat einen mögli-

chen Schmerzensgeldanspruch allein wegen 
Verwirkung abgelehnt. Die hiergegen ge-

richtete Revision des Klägers hatte vor dem 

Achten Senat des Bundesarbeitsgerichts Er-
folg. Sie führte zur Aufhebung und Zurück-

verweisung der Sache an das Landesarbeits-

gericht. Eine Verwirkung, die nur unter ganz 
besonderen Umständen zu bejahen ist, 

scheidet hier aus. Entgegen der Auffassung 

des Berufungsgerichts ist ein bloßes Zuwar-
ten nicht als „treuwidrig“ anzusehen. Ein 

Unterlassen begründet nur dann ein Um-

standsmoment, wenn aufgrund zusätzlicher 
besonderer Umstände eine Pflicht zur zeit-

nahen Geltendmachung besteht. In der vor-

zunehmenden Gesamtabwägung darf nicht 

auf eventuelle Beweisschwierigkeiten auf 

Seiten des Anspruchsgegners abgestellt 
werden. Das durch Richterrecht geschaffene 

Institut der Verwirkung darf in seiner An-
wendung nicht dazu führen, dass die ge-

setzliche Verjährung unterlaufen wird. Das 

Landesarbeitsgericht wird nunmehr zu prü-
fen haben, ob tatsächlich ein Mobbingge-

schehen festzustellen ist. [Bundesarbeitsgericht, 

Urteil vom 11. Dezember 2014 - 8 AZR 838/13 - Vor-
instanz: Landesarbeitsgericht Nürnberg, Urteil vom 25. 
Juli 2013 - 5 Sa 525/11 -] 

 

 
 Urlaub - Ausschluss von Doppelan-

sprüchen 

 
Gemäß § 6 Abs. 1 BUrlG besteht der An-

spruch auf Urlaub nicht, soweit dem Arbeit-

nehmer für das laufende Kalenderjahr be-
reits von einem früheren Arbeitgeber Urlaub 

gewährt worden ist. Wechselt ein Arbeit-

nehmer im Kalenderjahr in ein neues Ar-
beitsverhältnis und beantragt er Urlaub, 

muss er deshalb mitteilen, dass sein früherer 

Arbeitgeber seinen Urlaubsanspruch für das 
laufende Kalenderjahr noch nicht (vollstän-

dig oder teilweise) erfüllt hat. Der Arbeit-

nehmer kann diese Voraussetzung für sei-
nen Urlaubsanspruch im neuen Arbeitsver-

hältnis grundsätzlich durch die Vorlage einer 

entsprechenden Bescheinigung seines frü-
heren Arbeitgebers nachweisen. Dieser ist 

nach § 6 Abs. 2 BUrlG verpflichtet, dem Ar-

beitnehmer bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses eine Bescheinigung über den im 

laufenden Kalenderjahr gewährten oder ab-

gegoltenen Urlaub auszuhändigen. 
Der Kläger war ab dem 12. April 2010 im 

Lebensmittelmarkt des Beklagten beschäf-

tigt. Der Beklagte lehnte nach der Beendi-
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gung des Arbeitsverhältnisses die vom Klä-

ger verlangte Abgeltung seines Urlaubs ua. 
mit der Begründung ab, dem Kläger sei be-

reits von seinem früheren Arbeitgeber für 
das Jahr 2010 Urlaub gewährt worden. Eine 

Urlaubsbescheinigung seines früheren Ar-

beitgebers legte der Kläger dem Beklagten 
nicht vor. 

Das Arbeitsgericht hat dem Kläger die bean-

spruchte Urlaubsabgeltung zugesprochen. 
Das Landesarbeitsgericht hat auf die Beru-

fung des Beklagten das Urteil des Arbeitsge-

richts abgeändert und die Klage abgewie-
sen. Es hielt den Urlaubsabgeltungsan-

spruch des Klägers aufgrund einer vertragli-

chen Ausschlussfrist für verfallen. 
Die Revision des Klägers hatte vor dem 

Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts 

Erfolg. Entgegen der Ansicht des Landesar-
beitsgerichts hat der Kläger die im Formu-

lararbeitsvertrag vereinbarte Ausschlussfrist 

von „mindestens drei Monaten nach Fällig-
keit des Anspruchs“ gewahrt. Allerdings ist 

der Rechtsstreit nicht zur Endentscheidung 

reif. Das Landesarbeitsgericht hat nach der 
Zurückverweisung der Sache ua. dem Kläger 

Gelegenheit zu geben nachzuweisen, dass 

sein früherer Arbeitgeber seinen Urlaubsan-
spruch für das Kalenderjahr 2010 nicht 

(vollständig oder teilweise) erfüllt oder ab-

gegolten hat. Führt der Kläger diesen 
Nachweis, hat der Beklagte den Urlaub des 

Klägers abzugelten, soweit er den Urlaubs-

anspruch des Klägers nicht selbst erfüllt hat. 
[Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 16. Dezember 2014 - 
9 AZR 295/13 - Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 18. Januar 2013 - 6 Sa 

1894/12 -]
12
 

                                                      
1
 Soweit nicht anders gekennzeichnet, handelt es sich 

um bearbeitete Pressemeldungen des BAG 

                                                                 
2
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